
Nachweispflichten für den Halter
Lebensmittel liefernder Tiere

Bestandsbuch-Verordnung

Der Tierhalter hat über den Bezug apothekenpflichtiger Arzneimittel Nachweis zu

führen Die Nachweise sind mind. 5 Jahre aufzubewahren

Der Tierhalter hat jede Anwendung apothekenpflichtiger Arzneimittel unverzüglich in

ein Bestandsbuch einzutragen. Das Bestandsbuch ist zusammen mit den tierärztlichen

Arzneimittel- Abgabebelegen mind. 5 Jahre aufzubewahren

Name und Adresse des Bienenhalters:

Blatt Nr.:.........

Bestandsbuch über die Anwendung von Arzneimitteln

Standort der Tiere
(Bienenstände)
zum
Zeitpunkt der
Behandlung/in der
Wartezeit

Arzneimittel-
bezeichnung,
Nr.
des
tierärztlichen
Anwendungs-
und
Abgabebelegs
Datum des
Bezugs beim
Veterinäramt

Datum/Zeitraum
der Anwendung
(von/bis)

Wartezeit
in Tagen

Name der
anwen-
denden
Person

Art der Verabreichung
und

verabreichte Menge
des

Arzneimittels
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